
 

Entwurf der Übergangsregelungen zur PO 2026 (Stand: 12.06.2026) 
 

1 Wechsel zur PO 2026 

1.1 Wahl der PO 
Alle Studierenden, die sich zum WS 2026/27 oder später einschreiben, studieren 
nach der PO 2026. Studierende, die nach der PO 2019 studieren, können auf Antrag 
in die PO 2026 wechseln. Der Antrag ist unwiderruflich. Ab dem 1. Oktober 2028 
gilt die PO 2026 für alle Bachelorstudierenden, ab dem 1. Oktober 2027 gilt die PO 
2026 für alle Masterstudierenden. Studierende, denen nur noch die 
Bachelorarbeit/Masterarbeit und/oder die fachwissenschaftliche Projektarbeit 
und/oder das Fachpraktikum fehlen, können beantragen, dass ein Abschluss nach 
PO 2019 bis zu 1 Jahr später als oben genannt möglich ist. 

1.2 Wahl des Profils 
• Haben Studierende zum Zeitpunkt des Wechsels der PO noch kein Profil 

gewählt, so können sie die Wahl mit dem Wechsel oder zu einem beliebigen 
Zeitpunkt nach dem Wechsel treffen. 

• Haben Studierende bereits ein Profil gewählt, so können sie mit dem 
Wechsel der PO ein beliebiges Profil nach der PO 2026 wählen. Die 
Möglichkeit eines einmaligen Profilwechsels gemäß Prüfungsordnung 
bleibt von der Wahl bei PO-Wechsel unbenommen. Geben die Studierenden 
beim PO-Wechsel kein Profil an oder werden zum Ende der Übergangsfrist 
von Amts wegen in die PO 2026 überführt, werden die Profile gemäß 
Tabelle 1 übertragen.  

 
Tabelle 1: Analogie von Profilen 
 

Studiengang Profil PO 2019 Profil PO 2026 
Maschinenbau Maschinentechnik Konstruktions- und 

Fluidenergietechnik 
Maschinenbau Produktionstechnik Produktionstechnik 
Maschinenbau Werkstofftechnik/ 

Werkstoffprüfung 
Werkstofftechnik 

Maschinenbau Technische 
Betriebsführung 

Technische 
Betriebsführung 

Maschinenbau Modellierung und 
Simulation in der Mechanik 

Computational Mechanics 

Maschinenbau IT in Produktion und 
Logistik 

Data-driven Engineering 

Logistik - - 
Wirtschaftsingenieurwesen Produktionsmanagement Produktionsmanagement 
Wirtschaftsingenieurwesen Management elektrischer 

Systeme 
Management elektrischer 
Systeme 

Wirtschaftsingenieurwesen Industrial Management Industrial Management 



 
2 Übernahme von Modulen beim Wechsel in die PO 2026 
Beim Wechsel der Studierenden aus der PO 2019 in die PO 2026 werden Module 
mit allen bisherigen Prüfungsleistungen inkl. Fehlversuchen übernommen.  
 
Für die Übernahme wird wie folgt verfahren:  

a) Alle Module, die in den Modulhandbüchern (MHB) der PO 2019 und der PO 
2026 identisch sind, werden übernommen. 

b) Weitere Module werden gemäß der Übergangstabelle (siehe Anhang) 
übernommen. Die Übergangstabelle wird durch den Fakultätsrat 
beschlossen und bei Bedarf durch diesen ergänzt. 

 
Die Regelungen a) und b) gelten nicht, wenn das jeweilige Modul in dem gewählten 
Profil und/oder Studiengang nach der PO 2026 nicht belegt werden kann. In 
diesem Fall können die Studierenden die Aufnahme des Moduls als Zusatzleistung 
in das Zeugnis beantragen oder ggf. als Außerfachliche Kompetenz verwenden.  
 
Für bestimmte Module werden gemäß der Übergangstabelle Fehlversuche nicht 
übertragen. 
 

3 Abschluss von Modulen, die nach PO 2026 nicht mehr angeboten 
werden 

Für Module, die nach PO 2026 nicht mehr angeboten werden, gilt:  
• Bis einschließlich Sommersemester 2027 (Mastermodule) bzw. 

Sommersemester 2028 (Bachelormodule) werden Prüfungen im bisherigen 
Turnus angeboten, zu der sich alle Studierenden der PO 2019 anmelden 
können.  

• Das Vorlesungs- und Übungsangebot kann bereits vor den o.g. Fristen 
geändert oder eingestellt werden. Die Studierenden werden gebeten, 
entsprechende Ankündigungen der Lehrstühle zu beachten. 

 

4 Vorgezogene Mastermodule 
• Module werden gemäß Übergangstabelle übertragen. 
• Ein Profilwechsel gegenüber bisher gewähltem Profil ist gemäß 1.2 möglich. 

 

5 Masterstudierende mit Auflagen 
Für Masterstudierende, die ihr Studium vor dem WS 2026/27 begonnen haben und 
bei ihrem Zugang Auflagen erhalten haben, gilt Folgendes: 

• Auflagen bleiben auch beim Wechsel des Masterstudienganges in die 
PO 2026 gemäß Zugangsbescheid bestehen. Dabei handelt es sich um 
Bachelormodule gemäß PO 2019. 

• Ab dem WS 2028/29 werden Prüfungen der Bachelormodule nur noch 
gemäß PO 2026 angeboten. Falls am 01.10.2028 noch Auflagen offen sind, 
wenden sich die Studierenden per E-Mail an den Prüfungsausschuss und 
bekommen für ihre noch offenen Auflagen Ersatzmodule aus dem 
Bachelorstudiengang der PO 2026 benannt. 
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